
Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

13. bis 24. Monat

1 2 3 4

11 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen2 

(§ 4 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20 sowie § 8 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 20)

d) Arbeitsergebnisse dokumentieren und von anderen 
erbrachte Leistungen berücksichtigen

e) Tätigkeitsnachweise erstellen, Zeitaufwand und 
Materialverbrauch erfassen

f) Kunden und Kundinnen sowie betrieblich beteiligte 
Personen über fertiggestellte Arbeiten informieren

g) zur Verbesserung der Arbeit im eigenen Arbeits-
bereich beitragen

2

Abschnitt C: – 3. Ausbildungsjahr –
– Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsberufsbild Bauwerksmechaniker für Abbruch 

und Betontrenntechnik und Bauwerksmechanikerin für Abbruch und Betontrenntechnik (§ 8 Absatz 2)

Lfd. 
Nr.

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte 
in Wochen im

25. bis 36. Monat

1 2 3 4

1 Übernehmen von 
Arbeitsaufträgen und 
kundenorientierte 
Kommunikation4

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1)

g) Kunden und Kundinnen sowie betriebliche Akteure 
über das betriebliche Leistungsspektrum informieren

h) Fachbegriffe für Baustile, Bauteile, Baustoffe und 
Verfahren anwenden

i) Kunden und Kundinnen über Serviceleistungen, In-
standhaltungsmaßnahmen und -intervalle informieren

j) Wünsche von Kunden und Kundinnen sowie betrieb-
liche Vorgaben in die Auftragsausführung ein-
beziehen und dokumentieren

k) erhaltenswerte Bausubstanz erkennen und Maß-
nahmen zum Schutz veranlassen

2 Planen, Vorbereiten und 
Organisieren von 
Arbeitsaufgaben4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2)

n) Informationen zu Baukonstruktionen und Unter-
gründen, insbesondere über Gefahrstoffbelastungen, 
sowie zu Materialvorgaben, Zeitrichtwerten und Leis-
tungsbeschreibungen erfassen und Vorgaben auf 
Umsetzbarkeit prüfen

o) gewerkeübergreifende Abstimmungen für den eige-
nen Arbeitsbereich treffen

p) branchenübliche Software anwenden
q) Arbeitsprozesse kontinuierlich dokumentieren
r) Prüf- und Messergebnisse, insbesondere objekt-

bezogene Wetter- und Witterungsmessungen, doku-
mentieren und bewerten

s) Aufmaß nach Normen und Richtlinien erstellen

3

3 Einrichten, Sichern und 
Räumen von Baustellen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3)

dd) Maßnahmen zur Einrichtung der Baustelle unter 
abbruchspezifischen Gesichtspunkten ergreifen

ee) Maßnahmen zur Nutzung von Verkehrswegen umset-
zen sowie Verkehrsleiteinrichtungen nach vorgegebe-
nem Verkehrszeichenplan aufstellen und unterhalten

ff) Baustelle unter Berücksichtigung des Arbeits-
schutzes und des Abbruchverfahrens einrichten

gg) Sicherungsmaßnahmen bei Sanierungs- und Instand-
setzungsarbeiten ergreifen

hh) Sicherungsmaßnahmen bei Abbruch- und Rückbau-
maßnahmen ergreifen

ii) kontaminierte Stoffe unter Sicherheit- und Gesund-
heitsaspekten lagern und Abtransport vorbereiten

6 
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jj) Maßnahmen zum Artenschutz und zum Schutz der 
Vegetation beachten

kk) Maßnahmen zum Schutz der Umgebung gegen 
Emissionen ausgehend von der Baustelle umsetzen

ll) Teilbereiche von Baustellen räumen und übergeben

4 Bedienen und Instandhalten 
von Werkzeugen, Maschinen 
und Anlagen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 4)

h) Baumaschinen und -fahrzeuge außerhalb des öffent-
lichen Straßenverkehrs führen

i) Baumaschinen und Anbaugeräte verladen und um-
setzen

j) Baumaschinen und Anbaugeräte umrüsten
k) Förder- und Transportgeräte bedienen, 

Lastaufnahme- und Anschlagmittel einsetzen
l) Baumaschinen und Anbaugeräte, insbesondere unter 

Beachtung der Betriebsvorschriften, der Unfall-
verhütungsvorschriften und des Umweltschutzes, in 
und außer Betrieb nehmen

m) Baumaschinen und Anbaugeräte unter Beachtung 
der Betriebs- und Wartungsanleitungen in Stand 
halten

n) Störungen und Fehler feststellen, dokumentieren und 
Reparatur veranlassen

o) Anbaugeräte und Baumaschinen für Abbruchmaß-
nahmen auswählen und betreiben

6

5 Ausführen von Bohr- und 
Trennverfahren mit 
Maschinen und Werkzeugen 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 21)

a) Bohr- und Trenntechniken unter Berücksichtigung der 
Baukonstruktionen und nach Auftrag auswählen

b) kontaminierte Stoffe erkennen und anzeigen
c) Bohrarbeiten, insbesondere Winkel- und Überkopf-

bohrungen in Mauerwerk, Beton und Stahlbeton, mit 
Bohrmaschinen durchführen

d) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Bohr- und 
Trennarbeiten durchführen

e) Bohr- und Sägeschlämme auffangen und entsorgen
f) Trennarbeiten mit Wandsägen winklig ausführen
g) Trennarbeiten, insbesondere mit Fugenscheidern 

und Seilsägen, ausführen
h) Maschinen und Werkzeuge auswählen, einsetzen 

und warten
i) erhaltenswerte Bauwerke und angrenzende Bauteile 

schützen
j) Arbeitshilfen, insbesondere Steiglifte und Hubarbeits-

bühnen, einsetzen
k) Bauteile und -elemente sichern und ausbauen

10

6 Ausführen von thermischen 
Trennverfahren 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 22)

a) thermische Trennverfahren unter Berücksichtigung 
der Baukonstruktion und nach Auftrag auswählen

b) kontaminierte Stoffe erkennen und anzeigen
c) Trennarbeiten, insbesondere an Stahlbaukonstruktio-

nen, Werks- und Tankanlagen, durchführen
d) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen, insbesondere 

Brandschutzmaßnahmen, durchführen
e) Vorschriften zur Lagerung von technischen Gasen 

zum thermischen Trennen beachten

10
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f) Trennarbeiten, insbesondere durch verschiedene 
Trennschnitte mit verschiedenen Verfahren, durch-
führen

g) thermische Trennwerkzeuge auswählen, einsetzen 
und warten

7 Ausführen von 
Abbruchverfahren mit 
Maschinen und 
Anbaugeräten 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 23)

a) Abbruchtechniken unter Berücksichtigung der Bau-
konstruktionen, insbesondere aus Mauerwerk, Beton, 
Stahlbeton, Stahl und Holz, nach Auftrag auswählen

b) kontaminierte Baumaterialien erkennen und anzeigen
c) Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für Abbruch-

arbeiten, insbesondere Unterfangungen und Ab-
stützungen, durchführen

d) Abbrucharbeiten mit handgeführten Maschinen aus-
führen

e) Abbrucharbeiten mit Baumaschinen, insbesondere 
Hydraulikbagger und deren Anbaugeräte, ausführen

f) Abbrucharbeiten von Stahlkonstruktionen mit 
thermischen Verfahren ausführen

g) erhaltenswerte Bauwerke und angrenzende Bauteile 
schützen

h) Arbeitshilfen, insbesondere Steiglifte und Hubarbeits-
bühnen, einsetzen

i) Bauteile und -elemente sichern und ausbauen
j) Standsicherheit für Baumaschinen herstellen
k) Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen bei Ab-

brucharbeiten durchführen

10

8 Trennen und Zwischenlagern 
von Abbruchmaterialien 
(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 24)

a) Abbruchmaterialien unter Berücksichtigung kreislauf-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten trennen und auf-
bereiten

b) Abbruchmaterialien, insbesondere unter Berück-
sichtigung von Vorschriften, lagern

c) Entsorgung von kontaminierten Schlämmen und Ab-
bruchmaterialien veranlassen

4

9 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen und Übergeben 
der Leistungen4 

(§ 8 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 20)

h) Methoden der Qualitätssicherung anwenden
i) Aufmaße über durchgeführte Arbeiten erstellen
j) Qualitätsabweichungen feststellen und Maßnahmen 

zur Behebung von Qualitätsabweichungen ergreifen
k) Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen kontrol-

lieren und dokumentieren sowie Reinigungsmaß-
nahmen kontrollieren und dokumentieren

l) bei der Erstellung von Abnahmeprotokollen mitwirken
m) Reklamationen entgegennehmen und weiterleiten
n) kundenrelevante Informationen zu Maßnahmen zur 

Funktions- und Werterhaltung weitergeben
o) Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf das Be-

triebsergebnis im Rahmen der eigenen Arbeiten be-
rücksichtigten

p) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeits-
prozessen im eigenen Arbeitsbereich beitragen

3
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